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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1988

Norm

ABGB §1172

UrhG §26 Abs2

Rechtssatz

Nach einhelliger Au3assung muß der Verlaggeber jede Verfügung über das Werk unterlassen, die mit dem

Verlagsvertrag im Widerspruch steht. Diese "Enthaltungsp;icht" besteht aber nicht nur insoweit, als der Verlaggeber

dem Verleger das Werknutzungsrecht eingeräumt hat; sie kann durchaus weitergehen: Auch die Vervielfältigung und

der Vertrieb eines anderen Werkes durch den Verlaggeber kann unter Umständen nach Treu und Glauben die durch

den Verlagsvertrag übernommenen Verbindlichkeiten verletzen. Das setzt allerdings enge Beziehungen zwischen den

beiden Werken voraus, die nicht schon dadurch gegeben sind, daß beide Werke denselben Gegenstand behandeln.
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